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Sehr geehrte Damen und Herren! ~ \A~! ~ W% .L\...\k;vJ!..e.e Ut ~ ~l'ot-- (
Die gegenständliche Planung der Marktgemeinde Taufkirchen an der Trattnach wurde aus forst-

fachlicher Sicht im Sinne der "Richtlinien für die Mitwirkung der Forstbehörde bei der Flächenwid-

mungsplanung" Abschnitt 111 überprüft und es ergeht dazu folgende forstfachliche Stellungnahme:
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Nach den vorgelegten Unterlagen soll im Gemeindegebiet von Taufkirchen an der Trattnach zwi-

schen der Ortschaft Roith und der Bundesstraße B141 ein größeres Areal (von ca. 30 Hektar) für

eine betriebliche Nutzung vorgesehen und das ÖEK entsprechend abgeändert werden. Ein Maß-

stab ist nicht angegeben und somit eine Nachvollziehung der Größenverhältnisse nur auf Umwegen

möglich.

Rund die Hälfte des geplanten neuen Betriebsbaugebietes ist in der südwestlichen Hälfte der soge-

nannten "Hofau'', einem der wenigen noch vorhandenen größeren zusammenhängenden Wald-

komplexe in der Umgebung, geplant. Die von der Umwidrnunq betroffene Waldfläche b_eträgt rund

17 Hektar.

Die Hofau ist ein ehemals stark vernässter und im Zuge von Drainagearbeiten in den 1970iger Jah-

ren entwässerter, ehemaliger Auwaldkomplex, der derzeit durch alte Eichen- Eschenbestände, jun-

ge Laubmischwaldbestände sowie Fichtenwaldbestände mittleren Alters gekennzeichnet ist. Die

Hofau weist in weiten Teilen eine standortangepasste Laubholzbestockung auf. Im sudliehen sowie

im nördlichen Drittel liegen alte Eichen-Eschen-Bestände, die eine besonders naturnahe, für den

Standort typische Bestockung aufweisen. Der südliche dieser beiden Bestände ist - vor Durchfüh-
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rung einer radikalen Durchforstung vor wenigen Jahren - aufgrund des hohen Totholzanteiles und

des naturnahen Bestandesaufbaus sogar als Naturwaldreservat des Bundesamtes für Wald, Natur-

gefahren und Landschaft zur Diskussion gestanden.

Die Waldausstattung der Gemeinde Taufkirchen beträgt rund 14 % und ist damit - ebenso wie die

gesamte Umgebung - nach den Richtlinien des Landesforstdienstes als unterbewaldet einzustufen.

Die betroffene Waldfläche liegt nach dem gültigen Waldentwicklungsplan in der Funktionsfläche 6

"unterbewaldeter Raum in der Mitte des Bezirkes" und ist mit den Kennziffern 1 2 1 gekennzeich-

net. Das bedeutet ein erhöhtes öffentliches Interesse an der Walderhaltung für den Ausgleich des

Klimas und für die Verbesserung des Wasserhaushaltes.

Die Erhaltung dieser Waldfläche ist daher im erhöhten öffentlichen Interesse gelegen.

Eine nachvollziehbare Grundlage, warum und zu welchem Zweck die Waldflächen beansprucht

werden sollen und warum eine solche Nutzung nicht außerhalb des Waldes möglich wäre, liegt den

vorhandenen Unterlagen nicht bei.

Bei der gegebenen geringen Waldausstattung der Region sind im Sinne des Subsidiaritätsprinzips

jedenfalls vorrangig Flächen außerhalb des Waldes für die Widmung als Betriebsbaugebiet heran-

zuziehen.

In diesem Zusammenhang würden sich die bisher nicht umgewidmeten Flächen unmittelbar südlich

der B 141 in der Nachbargemeinde Hofkirchen an der Trattnach für eine betriebliche Nutzung gera-

dezu anbieten. Die dort vorhandenen Flächen liegen in einer ganz ähnlichen Größenordnung wie

die zur Umwidmung beantragte Fläche und würden gemeinsam mit den bereits rechtskräftig ge-

widmeten Teilen ein kompaktes geschlossenes Betriebsbaugebiet ergeben, Außerdem besteht im

Nahbereich der geplanten Umwidmung noch mindestens ein weiteres erweiterbares Betriebsbau-

gebiete in Stritzing, wo Waldflächen nicht in Anspruch genommen werden müssten.

Aus den genannten Gründen kann aus forstfachlicher Sicht daher nur der Umwidmung der außer-

halb des Waldes liegenden Teile zugestimmt werden. Ein entsprechender Waldperimeter von einer

Baumlänge ist aber einzuhalten.

Die beantragte Umwidmung der Waldflächenanteile und die damit zwangsläufig verbundene

Rodung ist aus forstfachlicher Sicht jedoch eindeutig negativ zu beurteilen.

Mit freundlichen Grüßen
Für den Bezirkshauptmann

DI Martin Pichier eh,
Für die Richtigkeit der Ausfertigung:

Beilagen:
1 Flächenwidmungsplan am: I von: I
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FLÄCHENWIDMUNGSPLAN

OEK 1
Taufkirchen a.d. Trattnach 2005

TEIL B - ÖRTLICHES ENTWICKLUNGSKONZEPT NR.l

ÄNDERUNG NR. 6
M 1:10000

GRUNDLAGE TEIL B: ÖEK NR. 1 • BESCHLUSS DES GEMEINDERATES

,VOM 0t1.0b. 2005

ÖFFENTLICHE AUFLAGE BESCHLUSS
DES GEMEINDERATES

VON BIS ZAHL 2. 2./2..otf 2. 'TIQP 2.
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AUFLAGE
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VERORDNUNGSPRÜFUNG
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